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Nr.  26/2008 Amtliche Bekanntmachungen und Informationen 24. Oktober 2008 

Inhaltsverzeichnis:

1. Bekanntmachung der 47. öffentlichen/ nicht öffentlichen Sitzung des 
Stadtrates der Stadt Leuna am 30. Oktober 2008 

2. Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Wallendorf
(Luppe) für das Haushaltsjahr 2008 

3. Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Zöschen
für das Haushaltsjahr 2008 

4. Bekanntmachung der Tagesordnung der 4. Sitzung der Verbandsversammlung
des Zweckverbandes Stadt-Umland-Verband Halle (Saale)

5. Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Leuna 
für das Haushaltsjahr 2008 

6. Termine

1. Bekanntmachung der 47. öffentlichen/ nicht öffentlichen Sitzung des 
Stadtrates der Stadt Leuna am 30. Oktober 2008                   

Die 47. öffentliche/ nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates der Stadt Leuna findet 
am 30. Oktober 2008, 17:30 Uhr im cCe Kulturhaus Leuna, Spergauer Straße 41a in 06237 
Leuna statt.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit 
des Stadtrates

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Behandlung von Einwendungen gegen das Protokoll der Sitzung des Stadtrates

Leuna vom 25. September 2008  
4. Mitteilungen der Bürgermeisterin, Frau Dr. Hagenau bzw. der Stadtverwaltung

u. a. zu Anfragen und Informationen aus der Sitzung vom 25. September 2008 
5. Einwohnerfragestunde
6. Information über Beschlüsse des Hauptausschusses vom 20. Oktober 2008  
7. Bericht der Bürgermeisterin über den Erfüllungsstand der Beschlüsse des

Stadtrates der Stadt Leuna aus dem 3. Quartal 2008 
8. Anfragen, Anträge und Informationen der Stadträtinnen/ Stadträte
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9. Beschlussvorlagen

BV 01/01/08 A - Gewährung von Aufwandsentschädigungen für die 
Bürgermeisterin und den Stellvertreter der Bürgermeisterin im 
Verhinderungsfall
Hier: Aufhebung des Beschlusses

BV 03/18/01 B - 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung 
für ehrenamtlich Tätige der Stadt Leuna 
(Entschädigungssatzung)

BV 03/07/08 - Gewährung einer Aufwandsentschädigung für die 
Bürgermeisterin der Trägergemeinde der 
Verwaltungsgemeinschaft Leuna-Kötzschau

BV 53/07/07 B - Abwägung zur 1. vereinfachten Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 3 "Sozialer Wohnungsbau" 
Merseburger Straße/ Lilienweg

Nicht öffentlicher Teil

gez. Dr. Klaus Bähr
Vorsitzender
des Stadtrates Leuna
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2. Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde 
Wallendorf (Luppe) für das Haushaltsjahr 2008

1 .  N A C H T R A G S H A U S H A L T S S A T Z U N G

der Gemeinde W A L L E N D O R F  ( L U P P E )

für das Haushaltsjahr

2 0 0 8

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG
Auf der Grundlage des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05. 
Oktober 1993 (GVBl. LSA 43/1993, S. 568), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 14. Februar 2008 
(GVBl. LSA 3/2008, S. 46, Artikel 3) hat der Gemeinderat der Gemeinde Wallendorf (Luppe) in der 
Sitzung am  15. September 2008 folgende erste Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2008 beschlossen: 

§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 

und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplan 
einschl. der Nachträge

erhöht vermindert
gegenüber bisher nunmehr festgesetzt 

auf
Euro Euro Euro Euro

a) im Verwaltungshaushalt
die Einnahmen 24.400 22.700 1.054.700 1.056.400
die Ausgaben 26.100 24.400 1.054.700 1.056.400

b) im Vermögenshaushalt
die Einnahmen 190.100 400 206.600 396.300
die Ausgaben 206.300 16.600 206.600 396.300

geändert.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) gemäß 
§ 100 GO LSA werden weiterhin nicht veranschlagt. 

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 99 GO LSA werden weiterhin nicht veranschlagt. 
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§ 4

Der Höchstbetrag gemäß § 102 (2) GO LSA bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2008 
aufgenommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Betrag 
in Höhe von 211.000 Euro um 200 Euro erhöht auf 211.200 Euro. 

§ 5

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer bleiben unverändert. 

§ 6

Die festgesetzte Höhe des Fehlbetrages im Sinne des § 95 Absatz 2 Nr. 1 GO LSA wird nicht 
verändert.

§ 7

Der Betrag für nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben im Sinne des § 95 Absatz 2 Nr. 2 GO 
LSA bleibt unverändert.

Wallendorf (Luppe), 18. September 2008

gez. Joachim Pomian Siegel
(Bürgermeister) 

2. BEKANNTMACHUNG  der Nachtragshaushaltssatzung

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 

Eine Genehmigung nach § 94 Absatz 2 und 3 der GO LSA durch die 
Rechtsaufsichtsbehörde der Landkreisverwaltung Saalekreis ist nicht erforderlich. 

Der erste Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 94 Absatz 3 GO LSA

vom   27. Oktober 2008 bis   03. November 2008

zur Einsichtnahme bei der Verwaltungsgemeinschaft Leuna-Kötzschau, Rathaus Leuna, Zimmer 311 
(Ratsbüro), Rathausstraße 1, 06237 Leuna, während der Öffnungszeiten 

Montag und Mittwoch: 8:00 bis 12:00   und   von 13:00 bis 15:00 Uhr 
Dienstag: 8:00 bis 12:00   und   von 13:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag: 8:00 bis 12:00   und   von 13:00 bis 16:00 Uhr  und 
Freitag: 8:00 bis 12:00 Uhr 

öffentlich aus. 

Wallendorf (Luppe), 16. Oktober 2008 

gez. Joachim Pomian Siegel
(Bürgermeister) 
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3. Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde 
Zöschen für das Haushaltsjahr 2008

1 .  N A C H T R A G S H A U S H A L T S S A T Z U N G

der Gemeinde  Z Ö S C H E N

für das Haushaltsjahr

2 0 0 8

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG
Auf der Grundlage des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05. 
Oktober 1993 (GVBl. LSA 43/1993, S. 568), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 14. Februar 2008 
(GVBl. LSA 3/2008, S. 46, Artikel 3) hat der Gemeinderat der Gemeinde  Zöschen in der Sitzung 
am  22. September 2008 folgende erste Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 
beschlossen: 

§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 

und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplan 
einschl. der Nachträge

erhöht vermindert
gegenüber bisher nunmehr festgesetzt 

auf
Euro Euro Euro Euro

a) im Verwaltungshaushalt
die Einnahmen 42.300 7.400 875.300 910.200
die Ausgaben 69.000 34.900 2.066.000 2.100.100

b) im Vermögenshaushalt
die Einnahmen 38.100 24.500 409.200 422.800
die Ausgaben 14.100 500 409.200 422.800

geändert.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) gemäß 
§ 100 GO LSA werden weiterhin nicht veranschlagt. 

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 99 GO LSA werden weiterhin nicht veranschlagt. 
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§ 4

Der Höchstbetrag gemäß § 102 (2) GO LSA bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2008 
aufgenommen werden dürfen, wird nicht geändert. 

§ 5

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer bleiben unverändert. 

§ 6

Die festgesetzte Höhe des Fehlbetrages im Sinne des § 95 Absatz 2 Nr. 1 GO LSA wird nicht 
verändert.

§ 7

Der Betrag für nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben im Sinne des § 95 Absatz 2 Nr. 2 GO 
LSA bleibt unverändert.

Zöschen, 20. Oktober 2008

Siegel

gez. Richard Schaaf 
(Bürgermeister) 

2. BEKANNTMACHUNG  der Nachtragshaushaltssatzung

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 

Die nach § 94 Absatz 2 und 3 der GO LSA erforderliche Genehmigung durch die 
Rechtsauf-sichtsbehörde der Landkreisverwaltung Saalekreis wurde am 14.Oktober 2008 
unter dem 
Az.: 15.14.01.178/Fg erteilt. 
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Der erste Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 94 Absatz 3 GO LSA

vom 27. Oktober 2008 bis   03. November 2008

zur Einsichtnahme bei der Verwaltungsgemeinschaft Leuna-Kötzschau, Rathaus Leuna, Zimmer 311 
(Ratsbüro), Rathausstraße 1, 06237 Leuna, während der Öffnungszeiten 

Montag und Mittwoch: 8:00 bis 12:00   und  von 13:00 bis 15:00 Uhr 
Dienstag: 8:00 bis 12:00   und   von 13:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag: 8:00 bis 12:00   und   von 13:00 bis 16:00 Uhr  und 
Freitag: 8:00 bis 12:00 Uhr 

öffentlich aus. 

Zöschen, 20. Oktober 2008 

gez. Richard Schaaf Siegel
(Bürgermeister) 

4. Bekanntmachung der Tagesordnung der 4. Sitzung der 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes 

Stadt-Umland-Verband Halle (Saale)

Die vierte Sitzung der Verbandsversammlung des Stadt-Umland-Verbandes Halle (Saale) 
findet am Donnerstag, den 4. Dezember 2008, 17:00 Uhr im Landesverwaltungsamt 
06118 Halle (Saale, Dessauer Straße 70, Raum 107 statt.

Tagesordnung:

TOP 1 Begrüßung
Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Bestimmung des Protokollführers
Feststellung der Tagesordnung

TOP 2 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 25.09.2008 

TOP 3 Beschluss zur Satzung des Zweckverbandes

TOP 4 Beschluss zur Geschäftsordnung des Zweckverbandes

TOP 5 Beschluss zum Haushaltsplan des Zweckverbandes für das Jahr 2009 sowie
zur Höhe der Verbandsumlage

TOP 6 Beschluss zur Entschädigungssatzung

TOP 7 Besetzung der Geschäftsstelle

TOP 8 Anträge 
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TOP 9 Anfragen

TOP 10 Schließung der Sitzung

gez. Hambacher
Vorsitzender der Verbandsversammlung

5. Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Leuna für 
das Haushaltsjahr 2008

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

Auf der Grundlage des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 
05. Oktober 1993 (GVBl. LSA 43/1993, S. 568), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 16. 
November 2006 (GVBl. LSA 32/2006, S. 522) hat der Stadt Leuna in der Sitzung am 25. September 
2008
folgende erste Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplan 
einschließlich der Nachträge 

erhöht
um

vermindert
um gegenüber bisher nunmehr festgesetzt 

auf
in € in € in € in €

a) im Verwaltungshaushalt
die Einnahmen 414.200 116.800 14.875.200 15.172.600
die Ausgaben 530.200 232.800 14.875.200 15.172.600

b) im Vermögenshaushalt
die Einnahmen 568.300 162.200 3.635.400 4.041.500
die Ausgaben 518.800 112.700 3.635.400 4.041.500

geändert.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) gemäß 
§ 100 GO LSA werden weiterhin nicht veranschlagt. 
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§ 3

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 99 GO LSA werden in Höhe von 877.000  €
veranschlagt. 

§ 4

Der Höchstbetrag gemäß § 102 (2) GO LSA bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2008 
aufgenommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Betrag nicht verändert. 

§ 5

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer bleiben unverändert. 

§ 6

Der Stellenplan wird nicht geändert. 

§ 7

Die Haushaltsvermerke werden nicht geändert. 

Leuna, 22.10.08

Siegel

Dr. Dietlind Hagenau Dr. Klaus Bähr
(Bürgermeisterin) (Stadtratsvorsitzender)
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2. BEKANNTMACHUNG  der Nachtragshaushaltssatzung

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 

Eine Genehmigung nach § 94 Absatz 2 und 3 der GO LSA durch die 
Rechtsaufsichtsbehörde der Landkreisverwaltung Saalekreis ist nicht erforderlich. 

Der erste Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 94 Absatz 3 GO LSA

vom 27.10.2008 bis 05.11.2008 

zur Einsichtnahme bei der Verwaltungsgemeinschaft Leuna-Kötzschau, Rathaus Leuna, Zimmer 311 
(Ratsbüro), Rathausstraße 1, 06237 Leuna, während der Öffnungszeiten

Montag und Mittwoch: 8:00 bis 12:00   und   von 13:00 bis 15:00 Uhr 
Dienstag: 8:00 bis 12:00   und   von 13:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag: 8:00 bis 12:00   und   von 13:00 bis 16:00 Uhr  und 
Freitag: 8:00 bis 12:00 Uhr 

öffentlich aus. 

Leuna, 22.10.08 Siegel

Dr. Dietlind Hagenau Dr. Klaus Bähr
(Bürgermeisterin) (Stadtratsvorsitzender)

6. Termine

Termine des Stadtrates Leuna und seiner Ausschüsse sowie Erscheinungsdaten der 
Amtsblätter: 

i.d.R.                      i.d.R.                                      i.d.R.                           i.d.R.
1.Do./Monat) 1. Die./Monat) 2. Die./Monat)           letzter Do./Monat)

17:30 Uhr      17:30 Uhr         17:30 Uhr                              17:30 Uhr              18:00 Uhr
2008 Haupt-

ausschuss
Finanz- u. 
Vergabe-
ausschuss

Bau-, Wirtschafts-,
Stadtentwicklungs-
und Umweltausschuss

Schul-, Kultur-, 
Sport- und
Sozialausschuss

Stadtrats-
sitzung

Erscheinungs-
tag 
Amtsblatt

Oktober 20.10. 02.10. 07.10. 14.10. 30.10. 14.10.
24.10.

November 17.11. 06.11. 05.11. 11.11. 27.11. 11.11.
21.11.
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Termine des Gemeinderates und seiner Ausschüsse der Mitgliedsgemeinden der
VGem Leuna-Kötzschau Oktober/ November 2008:

Gemeinde Friedensdorf
2008 Gemeinderat
Oktober 24.10.
November ---

Gemeinde Günthersdorf
2008 Gemeinderat Technischer 

Ausschuss
Ausschuss Kultur, 
Soziales, Sport u. Jugend

Ausschuss Ordnung u. 
Sicherheit

Oktober 27.10.
November 24.11.

Gemeinde Horburg-Maßlau
2008 Gemeinderat
Oktober ---
November ---

Gemeinde Kötschlitz
2008 Gemeinderat
Oktober 22.10.
November ---

Gemeinde Kötzschau
2008 Gemeinderat Hauptausschuss Bauausschuss
Oktober 20.10.
November 24.11.

Gemeinde Kreypau
2008 Gemeinderat
Oktober 17.10.
November 13.11.

Gemeinde Rodden
2008 Gemeinderat
Oktober ---
November 18.11.
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Gemeinde Wallendorf
2008 Gemeinderat
Oktober 13.10.
November 10.11.

Gemeinde Zöschen
2008 Gemeinderat
Oktober ---
November 24.11.

Gemeinde Zweimen
2008 Gemeinderat
Oktober ---
November 13.11.

Termine der Schiedsstelle Leuna
Die Sprechstunden der Schiedsstelle Leuna finden jeden dritten Dienstag, 17:00 Uhr im 
Rathaus Leuna, 1. Etage, Zimmer 202  statt.
bevorstehender Termin: 18. November 2008 17:00 Uhr

Termine der Schiedsstelle in Günthersdorf
Die Sprechstunden der Schiedsstelle in Günthersdorf finden jeden ersten Donnerstag, 
16:15 Uhr in der Außenstelle der VGem Leuna-Kötzschau, Merseburger Straße 15 b, 06254 
Günthersdorf statt.
bevorstehender Termin: 06. November 2008 16:15 Uhr

Dr. Dietlind Hagenau Siegel
Bürgermeisterin der Trägergemeinde
der VGem Leuna-Kötzschau

Impressum: Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Leuna-Kötzschau
Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Leuna-Kötzschau, Stadtverwaltung Leuna, Rathausstraße 1, 06237 Leuna,� 03461 
84 00; Verantwortlich: Hauptamt                                   Auflagenhöhe: 200 Stück 
Druck: VL Vervielfältigungszentrum GmbH Leuna, Am Haupttor, 06237 Leuna
Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf. Es wird für einen Zeitraum von vier Wochen im  Rathaus Leuna, in der 
Verwaltung der VGem Leuna-Kötzschau mit Außenstelle in Günthersdorf (Merseburger Straße 15b) sowie in der 
Stadtinformation der Stadt Leuna  zur kostenlosen Mitnahme ausgelegt. Das Amtsblatt kann abonniert werden. 
Informationen dazu  in der Verwaltungsgemeinschaft Leuna-Kötzschau, Stadtverwaltung Leuna, Rathausstraße 1, 06237 
Leuna, Hauptamt, � 03461 840 120


